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(1) Der Dienststellenwahlausschuld hat die innerhalb der Einreichfrist @ 8 Abs. 1) Uberreichten Wahlvorschlage zu
prufen und festgestellte Mangel umgehend dem Vertreter des Wahlvorschlages mit der Aufforderung mitzuteilen,
diese innerhalb einer nichterstreckbaren Frist von drei Arbeitstagen zu beheben. Bewerber, deren Unterschrift im
Wahlvorschlag fehlt und nicht fristgerecht nachgereicht wird oder denen die Wahlbarkeit (§ 15 Abs. 4 und 5 0.6. L-PVG)
fehlt, sind vom Dienststellenwahlausschull aus dem Wahlvorschlag zu streichen. Der Vertreter des Wahlvorschlages ist
davon unverziglich zu benachrichtigen.

(2) Der Dienststellenwahlausschul3 hat Uber die Zulassung der Wahlvorschldge spatestens drei Arbeitstage nach Ablauf
der Einreichfrist bzw. nach Ablauf der Frist zur Behebung von Mangeln zu entscheiden.

(3) Der DienststellenwahlausschuB3 darf einem Wahlvorschlag nur dann die Zulassung verweigern, wenn er

a) nichtinnerhalb der Einreichfrist (8 8 Abs. 1) Gberreicht wurde,

b) nicht die erforderliche Anzahl von Unterschriften & 20 Abs. 4 0.6. L-PVG) tragt,

¢) nicht mindestens einen wahlbaren Wahlwerber @ 15 Abs. 4 und 5 O.6. L-PVG) nennt,
d) trotz Aufforderung nicht fristgerecht berichtigt wurde (Abs. 1).

Vor der Verweigerung der Zulassung eines Wahlvorschlages ist der Zentralwahlausschuf’

anzuhoren.

(4) Die Wahlergruppe ist berechtigt, innerhalb der Einreichfrist Anderungen am Wahlvorschlag vorzunehmen oder den
Wahlvorschlag zurlickzuziehen. Fir eine Anderung des Wahlvorschlages ist die Unterschrift des bevollmichtigten
Vertreters erforderlich; die Erklarung, einen Wahlvorschlag zurtickzuziehen, muR Gberdies von mindestens der Halfte
der Wahlberechtigten unterschrieben sein, die seinerzeit den Wahlvorschlag unterzeichnet haben. (Anm: LGBI. Nr.
5/2016)

(5) Eine Zurickziehung einzelner Unterschriften auf dem Wahlvorschlag nach dessen Einlangen beim
DienststellenwahlausschuR ist vom Dienststellenwahlausschul? nur dann zu beachten, wenn dem
Dienststellenwahlausschul glaubhaft gemacht wird, dall ein Unterzeichner des Wahlvorschlages durch einen
wesentlichen Irrtum, durch arglistige Tauschung oder Drohung zur Leistung der Unterschrift bestimmt worden ist und
die Zurlckziehung der Unterschrift spatestens drei Wochen vor dem Wahltag erfolgt ist.

(6) Die Entscheidung des Dienststellenwahlausschusses Uber die Zulassung des Wahlvorschlages kann nur im Zug der
Wahlanfechtung (§ 20 Abs. 15 0.6. L-PVG) bekampft werden.

(7) Der Dienststellenwahlausschul? hat dem Zentralwahlausschul3 je eine Durchschrift eines zugelassenen
Wahlvorschlages unverziglich zu Gbermitteln. Weiters hat der Dienststellenwahlausschu3 dem Zentralwahlausschul3
je eine Durchschrift der nicht zugelassenen Wahlvorschlage zu Gbermitteln.

(8) Der DienststellenwahlausschuR hat die zugelassenen Wahlvorschlage zwei Wochen vor dem Wahltag bis zum Ende
der Wahlhandlung zur Einsichtnahme durch die Wahlberechtigten aufzulegen und gemaR 8 39 kundzumachen. Jene
Wahlergruppen, die bereits im LandespersonalausschuR vertreten waren, sind in der Kundmachung in sinngemalier
Anwendung des § 50 Abs. 2 LWO 1985 zu reihen; im Ubrigen hat die Reihung alphabetisch zu erfolgen.

In Kraft seit 01.02.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/ooe_l-pvwo/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_l-pvwo/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_l-pvwo/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_l-pvwo/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_l-pvwo/paragraf/15
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=5/2016&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_l-pvwo/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_l-pvwo/paragraf/39
file:///

	§ 9 Oö. L-PVWO Zulassung der Wahlvorschläge
	Oö. L-PVWO - Oö. Landes-Personalvertretungs-Wahlordnung (V)


